
KJHG  
Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts 

(Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG)  
vom 26. Juni 1990 (BGB Bl. I S. 1163) 

(Auszug: §§ 1-4, 11-14, 69-71, 73-75, 78-80) 

Erster Teil: Ergänzung und änderung des Sozialgesetzbuchs 
Artikel 1: Sozialgesetzbuch (SGB) 

Achtes Buch (Vlll): Kinder- und Jugendhilfe 

Erstes Kapitel: Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,  

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,  
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,  
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie 

eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.  

§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe 

(1) Die Jugendhilfe umfaßt Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und 
Familien. 

(2) Leistungen der Jugendhilfe sind: 

1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes (§§ 11-14),  

2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21),  
3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22-25),  
4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27-37, 39, 40),  
5. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41).  

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind 

1. die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42),  
2. die Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des 

Personensorgeberechtigten (§ 43),  
3. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pflegeerlaubnis (§ 44),  
4. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer 

Einrichtung sowie die Erteilung nachträglicher Auflagen und die damit verbundenen 
Aufgaben (§§ 45-47),  

5. die Tätigkeitsuntersagung (§ 48),  
6. die Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50),  
7. die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§ 51),  
8. die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52),  



9. die Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern (§ 53),  
10. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis zur übernahme von 

Vereinsvormundschaften (§ 54),  
11. Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Gegenvormundschaft des 

Jugendamts (§§ 55-58),  
12. Beurkundung und Beglaubigung (§ 59),  
13. die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60).  

§ 3 Freie und öffentliche Jugendhilfe 

(1) Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher 
Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen. 

(2) Leistungen der Jugendhilfe werden von Trägern der freien Jugendhilfe und von Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe erbracht. Leistungsverpflichtungen, die durch dieses Buch begründet 
werden, richten sich an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe werden von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
wahrgenommen. Soweit dies ausdrücklich bestimmt ist, können Träger der freien Jugendhilfe diese 
Aufgaben wahrnehmen oder mit ihrer Ausführung betraut werden. 

§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe  

(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer 
Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbständigkeit der freien 
Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer 
Organisationsstruktur zu achten. 

(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe betrieben oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll die öffentliche 
Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen. 

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses Buches fördern und 
dabei die verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken. 

Zweites Kapitel: Leistungen der Jugendhilfe  

Erster Abschnitt: JUarbeit, JUsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

§ 11 Jugendarbeit  

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der 
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und 
von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu 
gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen 
Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfaßt für Mitglieder 
bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote. 

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, 
kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,  

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,  
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,  
4. innerdeutsche und internationale Jugendarbeit,  
5. Kinder- und Jugenderholung,  



6. Jugendberatung.  

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen über 27 Jahre in angemessenem Umfang 
einbeziehen. 

§ 12 Förderung der Jugendverbände 

(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung 
ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern. 

(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst 
organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und 
in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen 
wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden 
Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten. 

§ 13 Jugendsozialarbeit  

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur überwindung 
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im 
Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und 
berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. 

(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Programme anderer 
Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch begleitete 
Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähigkeiten und dem 
Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen. 

(3) Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen 
Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch 
begleiteten Wohnformen angeboten werden. 

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesanstalt für Arbeit, der 
Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von 
Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden. 

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes gemacht werden. 

(2) Die Maßnahmen sollen 

1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu 
Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur 
Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen,  

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor 
gefährdenden Einflüssen zu schützen.  

Fünftes Kapitel: Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit, Gesamtverantwortung  

Erster Abschnitt: Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

§ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugendämter, Landesjugendämter  

(1) Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die örtlichen und überörtlichen Träger. örtliche Träger 
sind die Kreise und die kreisfreien Städte. Landesrecht regelt, wer überörtlicher Träger ist. 



(2) Landesrecht kann regeln, daß auch kreisangehörige Gemeinden auf Antrag zu örtlichen Trägern 
bestimmt werden, wenn ihre Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch in den 
anderen Gemeinden des Kreises sichergestellt wird, falls der Kreis dazu nicht in der Lage ist; wird 
durch kreisangehörige Gemeinden als örtliche Träger das gesamte Gebiet eines Kreises abgedeckt, 
so ist dieser Kreis nicht örtlicher Träger. 

(3) Jeder örtliche Träger errichtet für junge Menschen und ihre Familien ein Jugendamt. Jeder 
überörtliche Träger errichtet ein Landesjugendamt. 

(4) Mehrere örtliche Träger und mehrere überörtliche Träger können, auch wenn sie verschiedenen 
Ländern angehören, zur Durchführung einzelner Aufgaben gemeinsame Einrichtungen und Dienste 
errichten. 

(5) Kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche Träger sind, können für 
den örtlichen Bereich Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen. Die Planung und Durchführung dieser 
Aufgaben ist in den wesentlichen Punkten mit dem örtlichen Träger abzustimmen; dessen 
Gesamtverantwortung bleibt unberührt. Für die Zusammenarbeit mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe gelten die §§ 4, 74, 76 u. 77 entsprechend. Landesrecht kann Näheres regeln. 

§ 70 Organisation des Jugendamts und des Landesjugendamts 

(1) Die Aufgaben des Jugendamts werden durch den Jugendhilfeausschuß und durch die Verwaltung 
des Jugendamts wahrgenommen. 

(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe werden vom 
Leiter der Verwaltung der Gebietskörperschaft oder in seinem Auftrag vom Leiter der Verwaltung 
des Jugendamts im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse der Vertretungskörperschaft und des 
Jugendhilfeausschusses geführt. 

(3) Die Aufgaben des Landesjugendamts werden durch den Landesjugendhilfeausschuß und durch die 
Verwaltung des Landesjugendamts im Rahmen der Satzung und der dem Landesjugendamt zur 
Verfügung gestellten Mittel wahrgenommen. Die Geschäfte der laufenden Verwaltung werden von 
dem Leiter der Verwaltung des Landesjugendamts im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse des 
Landesjugendhilfeausschusses geführt. 

§ 71 Jugendhilfeausschuß, Landesjugendhilfeausschuß 

(1) Dem Jugendhilfeausschuß gehören als stimmberechtigte Mitglieder an 

1. mit drei Fünfteln des Anteils der Stimmen Mitglieder der Vertretungskörperschaft des 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe oder von ihr gewählte Frauen und Männer, die in der 
Jugendhilfe erfahren sind,  

2. mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen und Männer, die auf Vorschlag der im 
Bereich des öffentlichen Trägers wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
von der Vertretungskörperschaft gewählt werden; Vorschläge der Jugendverbände und der 
Wohlfahrtsverbände sind angemessen zu berücksichtigen.  

(2) Der Jugendhilfeausschuß befaßt sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere 
mit 

1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit 
Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe,  

2. der Jugendhilfeplanung und  
3. der Förderung der freien Jugendhilfe.  

(3) Er hat Beschlußrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der von der 
Vertretungskörperschaft bereitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und der von ihr 
gefaßten Beschlüsse. Er soll vor jeder Beschlußfassung der Vertretungskörperschaft in Fragen der 



Jugendhilfe und vor der Berufung eines Leiters des Jugendamts gehört werden und hat das Recht, 
an die Vertretungskörperschaft Anträge zu stellen. Er tritt nach Bedarf zusammen und ist auf Antrag 
von mindestens einem Fünftel der Stimmberechtigten einzuberufen. Seine Sitzungen sind öffentlich, 
soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit, berechtigte Interessen einzelner Personen oder 
schutzbedürftiger Gruppen entgegenstehen. 

(4) Dem Landesjugendhilfeausschuß gehören mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen und 
Männer an, die auf Vorschlag der im Bereich des Landesjugendamts wirkenden und anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe von der obersten Landesjugendbehörde zu berufen sind. Die übrigen 
Mitglieder werden durch Landesrecht bestimmt. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es regelt die Zugehörigkeit beratender Mitglieder zum 
Jugendhilfeausschuß. Es kann bestimmen, daß der Leiter der Verwaltung der Gebietskörperschaft 
oder der Leiter der Verwaltung des Jugendamts nach Absatz 1 Nr. 1 stimmberechtigt ist. 

Zweiter Abschnitt: Zusammenarbeit mit der freien Jugendhilfe, ehrenamtliche Tätigkeit 

§ 73 Ehrenamtliche Tätigkeit 

In der Jugendhilfe ehrenamtlich tätige Personen sollen bei ihrer Tätigkeit angeleitet, beraten und 
unterstützt werden. 

§ 74 Förderung der freien Jugendhilfe 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Jugendhilfe anregen; sie sollen sie fördern, wenn der jeweilige Träger 

1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme erfüllt,  
2. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der Mittel bietet,  
3. gemeinnützige Ziele verfolgt,  
4. eine angemessene Eigenleistung erbringt und  
5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet.  

Eine auf Dauer angelegte Förderung setzt in der Regel die Anerkennung als Träger der freien 
Jugendhilfe nach § 75 voraus. 

(2) Soweit von der freien Jugendhilfe Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen geschaffen 
werden, um die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch zu ermöglichen, kann die Förderung 
von der Bereitschaft abhängig gemacht werden, diese Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen 
nach Maßgabe der Jugendhilfeplanung und unter Beachtung der in § 9 genannten Grundsätze 
anzubieten. § 4 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(3) über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. Entsprechendes gilt, 
wenn mehrere Antragsteller die Förderungsvoraussetzungen erfüllen und die von ihnen 
vorgesehenen Maßnahmen gleich geeignet sind, zur Befriedigung des Bedarfs jedoch nur eine 
Maßnahme notwendig ist. Bei der Bemessung der Eigenleistung sind die unterschiedliche Finanzkraft 
und die sonstigen Verhältnisse zu berücksichtigen. 

(4) Bei sonst gleich geeigneten Maßnahmen soll solchen der Vorzug gegeben werden, die stärker an 
den Interessen der Betroffenen orientiert sind und ihre Einflußnahme auf die Ausgestaltung der 
Maßnahme gewährleisten. 

(5) Bei der Förderung gleichartiger Maßnahmen mehrerer Träger sind unter Berücksichtigung ihrer 
Eigenleistungen gleiche Grundsätze und Maßstäbe anzulegen. Werden gleichartige Maßnahmen von 
der freien und der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt, so sind bei der Förderung die Grundsätze 
und Maßstäbe anzuwenden, die für die Finanzierung der Maßnahmen der öffentlichen Jugendhilfe 
gelten. 



(6) Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe soll auch Mittel für die Fortbildung der 
haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie im Bereich der Jugendarbeit Mittel für die 
Errichtung und Unterhaltung von Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten einschließen. 

§ 75 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

(1) Als Träger der freien Jugendhilfe kann anerkannt werden, wer 

1. auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 tätig ist,  
2. gemeinnützige Ziele verfolgt,  
3. aufgrund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten läßt, daß er einen nicht 

unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten imstande ist 
und  

4. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet.  

(2) Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe hat unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei Jahre tätig 
gewesen ist. 

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie die auf Bundesebene 
zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind anerkannte Träger der freien 
Jugendhilfe. 

§ 78 Arbeitsgemeinschaften 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung von Arbeitsgemeinschaften anstreben, in 
denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die Träger geförderter 
Maßnahmen vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf hingewirkt werden, daß die 
geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich gegenseitig ergänzen. 

Dritter Abschnitt: Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung 

§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung  

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch 
die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung. 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, daß die zur Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Buch erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den 
verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur 
Verfügung stehen; hierzu zählen insbesondere auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen. Von 
den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben sie einen angemessenen Anteil für die 
Jugendarbeit zu verwenden. 

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der 
Jugendämter und der Landesjugendämter zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem Bedarf 
entsprechende Zahl von Fachkräften. 

§ 80 Jugendhilfeplanung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,  
2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen 

Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu 
ermitteln und  



3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu 
planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, daß auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt 
werden kann.  

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, daß insbesondere 

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können,  
2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von 

Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist,  
3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders 

gefördert werden,  
4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander 

vereinbaren können.  

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in 
allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom 
Jugendhilfeausschuß, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfeplanung des 
überörtlichen Trägers vom Landesjugendhilfeausschuß zu hören. Das Nähere regelt das Landesrecht. 

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, daß die Jugendhilfeplanung und 
andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen 
insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung 
tragen. 

 


